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231. Das letzte Testament Karls II.

spanischen Reiches, zumal die verschiedenen Akteure für ihre 
Positionen und Ansprüche warben. Im Hinblick auf einen drohen-
den Konflikt galt es, gegenüber einer höfischen Öffentlichkeit den 
eigenen Standpunkt zu legitimieren und zudem eine sich in den 
verschiedenen Ländern in unterschiedlicher Weise herausbildende 
räsonierende Öffentlichkeit der gebildeten Stände zu beein-
flussen. Der gesamte Erbfolgestreit wurde von einer vielfältigen 
Publizistik und Propaganda begleitet, die nicht nur eine Hinter-
grundmusik zu den «eigentlichen» diplomatisch-militärischen 
Aktionen abgab, sondern durchaus einen für die Entwicklung 
des Konflikts relevanten Faktor darstellte.

ii. Der Weg in den krieg

1. Das letzte Testament karls ii. 

Während die Seemächte auf einen möglichst allgemein akzep-
tierten Teilungsvertrag zur Vermeidung eines Erbfolgekonflikts 
setzten, dauerten in Madrid die Bemühungen um eine testa-
mentarische Lösung an. Nach dem Tod des Kurprinzen und 
dem damit einhergehenden Wegfall der bayerischen Option las-
sen sich drei Lager oder «Parteien» unterscheiden: die öster-
reichische und die französische Partei sowie eine Gruppierung, 
die man als «nationalspanisch» bezeichnen könnte und deren 
vorrangiges Ziel es war, die Einheit der Gesamtmonarchie zu 
behaupten.

Neben den kaiserlichen Gesandten Ferdinand Bonaventura 
Graf Harrach und seinem Sohn Aloys Thomas Raimund war 
Königin Maria Anna von Pfalz-Neuburg das Haupt der öster-
reichischen Partei und setzte sich mit großem Nachdruck für die 
Nachfolge ihres Neffen Erzherzog Karl ein. Eine nennenswerte 
französische Partei gab es am spanischen Hof seit dem Tod der 
Königin Marie Louise (1689) angesichts des langjährigen Krie-
ges mit Ludwig XIV. nicht, auch wenn einige hohe Adlige wie 
der Graf von Oropesa, der 1685 bis 1691 und erneut 1698/99 
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24 II. Der Weg in den Krieg

Erster Minister war, zeitweise als gut französisch gegolten 
hatten. Der neue Botschafter Ludwigs XIV. in Madrid, Henri 
d’Harcourt, hatte also echte «Aufbauarbeit» zu leisten. Zum 
Teil spielte ihm Königin Maria Anna in die Hände, die manchen 
Granden vor den Kopf stieß und deren Vertraute, die Gräfin 
Gertrud von Berlepsch, vielen so verhasst war, dass der Kaiser 
im Frühjahr 1700 ihre Entfernung aus Madrid veranlasste. 
Mindestens ebenso nachteilig für die österreichische Partei war, 
dass Leopold I. es versäumt hatte, seinen Lieblingssohn Karl 
frühzeitig nach Spanien zu schicken und so zum «natürlichen», 
quasi einheimischen Thronfolger aufzubauen. Zwar hatte er 
1695 in der Endphase des Neunjährigen Krieges Hilfstruppen 
unter dem Oberbefehl Georgs von Hessen-Darmstadt nach Spa-
nien gesandt, die in Katalonien gegen die Franzosen kämpften. 
Frankreich aber hatte durch die Einnahme Barcelonas kurz vor 
Kriegsende einerseits erneut seine überlegene Macht unter Be-
weis gestellt und durch die Schonung Spaniens im Frieden von 
Rijswijk 1697 andererseits demonstriert, dass es zu einem Aus-
gleich mit Spanien bereit sei. Zugleich zeigte sich Ludwig XIV. 
entschlossen, eine Reise des Erzherzogs nach Madrid zu Lebzei-
ten Karls II. zu verhindern, und stand hierbei im Einklang mit 
dem Zweiten Teilungsvertrag, der ebendies ohne Zustimmung 
der Signatarmächte untersagte.

Es waren keineswegs nur oder vorwiegend emotionale Gründe 
oder die Wirkungen der monetären «Handsalben» Frankreichs, 
die viele spanische Granden und insbesondere Kardinal Porto-
carrero, der seit dem Frühjahr 1699 faktisch die Stellung eines 
Ersten Ministers innehatte, dazu bewogen, sich dem Haus 
Bourbon zuzuwenden: Um die Teilungspläne der Mächte ab-
zuwenden, bedurfte es eines durchsetzungsfähigen und aner-
kannten Alleinerben, und der war mit größter Wahrscheinlich-
keit im französischen Königshaus zu finden. Wie die Seemächte 
wünschten auch die spanischen Minister keinesfalls eine Verei-
nigung der beiden Monarchien. Als Ausweg erwog man, dass 
durch Philipp von Anjou (1683–1746), den zweiten Sohn des 
Grand Dauphin Ludwig, eine eigenständige spanische Linie des 
Hauses Bourbon begründet würde.
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Das vielleicht größte Hindernis, das es zu überwinden galt, 
um diesen Plan umzusetzen, war der sieche König. Er hatte bis-
lang stets an dem Ausschluss der nach Frankreich verheirateten 
Infantinnen und ihrer Nachkommen von der Erbfolge festge-
halten, wusste sich seinen österreichischen Verwandten verbun-
den und wurde von seiner energischen Gemahlin bedrängt, den 
Erzherzog als Erben einzusetzen. Es gelang Portocarrero jedoch, 
den Einfluss Maria Annas auszubalancieren, wobei ihm auch 
seine geistliche Autorität zustatten gekommen sein dürfte. Den 
wohl entscheidenden Trumpf verschaffte er sich, als es ihm ge-
lang, sogar den Heiligen Stuhl für seine Pläne zu gewinnen.

Im Sommer 1700 wurde immer deutlicher, dass Eile geboten 
war, wenn man Karl II. zu einem neuen Testament bewegen 
wollte, da dessen Leben sich unverkennbar dem Ende zuneigte. 
Vor diesem Hintergrund vermochte Portocarrero ein Votum des 
spanischen Staatsrats zugunsten des Herzogs von Anjou herbei-
zuführen und den König zu bewegen, in einem auf den 13. Juni 
datierten Handschreiben den Papst um Entscheidungshilfe zu 
bitten. Bemerkenswert rasch erfolgte die Antwort auf der Basis 
des Gutachtens einer ad hoc eingesetzten Kardinalskongrega-
tion: Unter dem Datum des 6. Juli empfahl Innozenz XII. (reg. 
1691–1700) die Einsetzung eines der Söhne des Grand Dauphin 
zum Universalerben. Der Papst sah hierdurch die Interessen der 
römischen Kirche am besten gewahrt. Es mögen aber auch Irri-
tationen über die Reichsitalienpolitik des Kaiserhofs und dessen 
Paktieren mit den protestantischen Mächten mitverantwortlich 
gewesen sein.

Dank des päpstlichen Votums konnte Portocarrero schließ-
lich die Gewissensskrupel des todkranken Königs besiegen, 
dessen Leiden sich im Herbst 1700 seinem Ende näherte. Am 
28. September erhielt er die Sterbesakramente, am selben Tag 
sprach sich der Staatsrat erneut für die Thronfolge des Herzogs 
von Anjou aus, und am 3. Oktober unterzeichnete Karl II. sein 
am Vortag aufgesetztes letztes Testament. Dieses setzte – nach 
etwaigen eigenen Kindern, mit denen zu diesem Zeitpunkt aber 
weniger denn je zu rechnen war – Philipp von Anjou zum Uni-
versalerben ein. Als Ersatzerben wurden, in dieser Reihenfolge, 
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Philipps jüngerer Bruder Karl von Berry, Erzherzog Karl und 
Viktor Amadeus von Savoyen benannt. Begründet wurde diese 
Erbfolgeregelung mit der Ungültigkeit der Verzichtserklärungen 
der Infantinnen Anna und Maria Theresia. Den Zielen Porto-
carreros entsprach es, dass eine Vereinigung Frankreichs und 
Spaniens durch das Testament kategorisch ausgeschlossen wurde. 
Außer der Anregung einer Ehe zwischen Philipp und einer Erz-
herzogin als friedensstiftender Maßnahme enthielt der Letzte 
Wille, wie üblich, umfangreiche Bestimmungen für die Beiset-
zungsfeierlichkeiten und Seelenmessen sowie Legate und Ver-
fügungen über den persönlichen Besitz. Ausführlich behandelt 
wurde auch die Stellung der Königin, die unter anderem dem 
Regentschaftsrat angehören sollte, der bis zur Ankunft Philipps 
in Madrid die Geschäfte führen sollte – freilich nicht als Vor-
sitzende. Ein Kodizill vom 5. Oktober verbesserte die Position 
Maria Annas, der nun unter anderem ein Residenzrecht in den 
Niederlanden oder Italien sowie die Übernahme der Statthalter-
schaft in einer selbst gewählten Provinz zugestanden wurde, 
veränderte die Kernbestimmungen des Testaments aber nicht.

Offiziell war der Inhalt des Testaments geheim, und die 
Zeugen hatten Stillschweigen gelobt. Tatsächlich aber waren 
seine Kernbestimmungen schon Anfang Oktober am Madrider 
Hof bekannt und wurden von dort in die europäischen Haupt-
städte verbreitet. Unterdessen neigte sich das Leben Karls II. 
seinem Ende zu. Am 26. Oktober nahm der Regentschaftsrat 
unter dem Vorsitz Portocarreros seine Arbeit auf, und am 1. No-
vember verstarb der letzte spanische Habsburger im Alter von 
38 Jahren.

Alles kam nun auf die Haltung Ludwigs XIV. an. Unmittelbar 
nachdem die Todesnachricht aus Madrid am 9. November in 
Versailles eingetroffen war, begannen die Beratungen, und 
schon am 10. November beschloss ein Kronrat unter dem Vor-
sitz des Königs, das Testament anzunehmen – noch bevor einen 
Tag später die offiziellen Benachrichtigungsschreiben des Regent-
schaftsrats und der Königinwitwe eingingen. Am 16. Novem-
ber erfolgte die offizielle Annahme des Testaments, und am 
24. November wurde Philipp von Anjou in Versailles und (in Ab-
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wesen heit) auf der Plaza Mayor in Madrid zum spanischen 
König Philipp V. proklamiert. Die Ereignisse und damit der 
Triumph des Hauses Bourbon wurden nicht nur am Hof feier-
lich begangen, sondern unter anderem durch das Massenme-
dium der Almanache, illustrierte Wandkalender, in der franzö-
sischen Öffentlichkeit verbreitet. Betont wurden hier die Rolle 
Ludwigs XIV. als Königsmacher und die Einheit der Dynastie. 
Zugleich wurde angedeutet, dass in der neuen französisch- 
spanischen Verbindung das Übergewicht bei Frankreich liegen 
würde.

Die Entscheidung des Sonnenkönigs fußte auf der Erkennt-
nis, dass das Testament und der Teilungsvertrag von 1700 nicht 
miteinander zu vereinbaren waren. Es bestand also Handlungs-
zwang. Gegen das Festhalten am Teilungsvertrag sprach die 
Aussicht, dass der Kaiser und Spanien sich seiner Umsetzung 
entgegenstellen würden und bei einer Ablehnung des Testaments 
die Thronbesteigung von Erzherzog Karl in Madrid zu befürch-
ten war. Das Votum für das Testament implizierte zwar den Ver-
zicht auf attraktive Gebietsgewinne für Frankreich in Italien 
und in Lothringen; immerhin aber waren die Chancen gut, die 
Nachfolge Philipps von Anjou im ganzen spanischen Reich 
durchzusetzen. Ein militärischer Konflikt mit Österreich war 
zwar auch in diesem Fall nicht unwahrscheinlich, doch da das 
Testament Karls II. die strikte Trennung beider Kronen voraus-
setzte, fiel für die beiden Seemächte der wichtigste Kriegsgrund 
weg, und man konnte auf ihr Stillhalten hoffen. Ganz in diesem 
Sinne hatte Ludwig XIV. noch vor der offiziellen Annahme des 
Testaments seine Gesandten in London und Den Haag ange-
wiesen, gegenüber den Regierungen der Seemächte die französi-
sche Friedensliebe zu beteuern.

Die Rechnung Ludwigs XIV. schien aufzugehen: Der Regie-
rungsantritt Philipps V. in Spanien erfolgte reibungslos. Anfang 
Dezember aus Versailles abgereist, überschritt er am 22. Januar 
1701 die Grenze und hielt am 18. Februar seinen feierlichen 
Einzug in Madrid. Im Mai 1701 huldigten ihm die kastilischen 
Stände, im Januar bzw. April folgten die Stände Aragóns und 
Kataloniens. Auch in den außerspanischen Provinzen gab es 



28 II. Der Weg in den Krieg

keine Schwierigkeiten. Der Statthalter der Spanischen Niederlande 
Max Emanuel von Bayern etwa ließ Philipps Regierungsantritt 
bereits am 20. November 1700 öffentlich feiern. Und seine italie-
nischen Besitzungen besuchte der neue König im Jahr 1702 
persönlich. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings entgegen allen 
Hoffnungen der große Erbfolgekrieg doch ausgebrochen.

2. Die formierung der haager großen allianz

Frühzeitig zeichnete sich ab, dass Österreich das Fait accompli 
nicht kampflos anerkennen würde. Bereits im Sommer 1700 
gab es Rüstungen, und als Mitte November die Todesnachricht 
aus Madrid in Wien eintraf, zeigte sich Leopold I. trotz einer 
einigermaßen nüchternen Lageanalyse durch sein höchstes 
Ratsgremium, die Geheime Konferenz, entschlossen, weder das 
Testament noch den Teilungsvertrag anzuerkennen. Die laufen-
den Verhandlungen mit dem französischen Gesandten Villars 
wurden zwar nicht abgebrochen, doch unverzüglich wurden 
weitere diplomatische und militärische Maßnahmen ergriffen: 
Der Kaiser entsandte mit Johann Wenzel Wratislaw einen seiner 
besten Diplomaten nach London, um bei Wilhelm III. für eine 
Erneuerung der Großen Allianz zu werben. Zugleich ernannte 
er Prinz Eugen von Savoyen, der sich 1697 in der Schlacht bei 
Zenta einen Namen als Türkensieger gemacht hatte, zum Ober-
befehlshaber in Italien. Denn auf Italien, insbesondere das Her-
zogtum Mailand, konzentrierten sich die Absichten des Wiener 
Hofes.

Nach kaiserlicher Interpretation war der Stato di Milano als 
Reichsmannlehen durch das Aussterben der spanischen Habs-
burger an das Reich heimgefallen. Der Versuch des kaiserlichen 
Kommissars Graf Castelbarco, Mailand im Namen Leopolds in 
Besitz zu nehmen, scheiterte am 11. Dezember 1700 aber kläg-
lich am Widerstand des spanischen Gouverneurs Vaudémont 
und des Mailänder Senats. Philipp V. seinerseits erkannte aus-
drücklich die Reichslehnshoheit an, indem er ordnungsgemäß 
um die Investitur mit Mailand und seinen anderen oberitalie-
nischen Besitzungen ansuchte. Doch, wie zu erwarten, wies der 
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